Kastrationspflicht für Freigängerkatzen 
Gründe für die Notwendigkeit einer Kastrationspflicht:

Ohne Kastrationspflicht ist es nicht möglich, die hohe und vielerorts steigende Populationsdichte dauerhaft und tierschutzgerecht zu vermindern oder zumindest auf vorhandenem Niveau zu stabilisieren. Verursacht durch die hohe Populationsdichte draußen lebender Katzen treten folgende Probleme auf:

1. Gesundheitliche Gefährdung des Menschen und seiner Haustiere

2. moralische und hygienische Belästigung der Bevölkerung

3. Dezimierung frei lebender, teilweise bestandsbedrohter Tierarten

4. Qualen verletzter und / oder kranker Katzen
5. unzureichende Sicherstellung der Fundtierverwahrung
Zu 1.) Gesundheitliche Gefährdung des Menschen und seiner Haustiere

Erkrankte Katzen scheiden im Vergleich zu nicht erkrankten Katzen ein Vielfaches an Krankheitserregern aus. Es ist unstrittig, dass mit Anstieg der Populationsdichte und der Zahl vorhandener Erreger die Infektionsgefahr auch für bisher gesunde Freigänger-Katzen steigt. Hierdurch sind auch die in menschlicher Obhut, aber mit Freigang gehaltenen Katzen einer erhöhten Gesundheitsgefährdung ausgesetzt. 

Der Anstieg der Populationsdichte wie auch der Dichte frei lebender Katzen führt zwangsläufig zu einer Häufung von Katzenausscheidungen. Gesundheitliche Gefährdungen aus dem direkten Kontakt mit Katzenkot entstehen zusätzlich durch Ausscheidung der Eier verschiedener, auch in klinisch gesunden Katzen vorkommenden Spul- und Bandwurmarten. 

Wie von den Tierschutzvereinen und durch Zunahme der Bürgerbeschwerden bestätigt, nähern sich verwilderte Katzen bei hohem Populationsdruck und damit vermindertem Futterangebot für das Einzeltier immer mehr den menschlichen Aufenthaltsplätzen wie Erholungsflächen, Schulhöfen und Spielplätzen, da hier mit erhöhtem Aufkommen an Lebensmittelabfällen zu rechnen ist. Auch diesem Problem kann nur noch durch ein Kastrationsgebot begegnet werden.


( Da durch einen Kastrationsgebot die Katzendichte langfristig verringert und überproportional hierzu auch die Gesundheit der Katzenpopulation verbessert wird, kann zumindest ein Teil der gesundheitlichen Gefährdung verhindert werden.

Zu 2.) Moralische und hygienische Belästigung der Bevölkerung:

Insbesondere die Ausscheidungen der Tiere sind Thema der Beschwerden, aber auch das Leiden und Sterben der Tiere oder tote Tiere im menschlichen Wirkungskreis. Hierbei ist nicht der Schutz dieser Tiere Haupttenor, sondern die Bewahrung der Beschwerdeführer vor diesen „moralischen Zumutungen“. Selbstverständlich wächst die Problematik mit dem Anstieg der Katzenpopulation. 
Zu 3.) Dezimierung frei lebender, teilweise bestandsbedrohter Tierarten

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Kleinsäuger und insbesondere Vögel bis zu 50% ihrer Brut verlieren. Nach Verlust adäquater Nistmöglichkeiten durch menschliches Wirken werden als Hauptursache Prädatoren genannt. Unter diesen Beutegreifern steht in Siedlungsgebieten an erster Stelle die Katze, da diese hier die höchste Populationsdichte aufweist. 

NABU und schweizerische Vogelwarte bestätigen den Zusammenhang zwischen Katzenpopulationsdichte und Singvogelgefährdung. Neben Haus- und Feldmäusen gehören insbesondere Singvögel zum Wirtsspektrum der Katze. Wie das Institut für Haustierkunde der Universität Kiel ermittelt hat, machen Vögel hierbei immerhin gut 20 Prozent aus. Längst nicht alle der Opfer werden gefressen. Das Anpirschen und Ergreifen der Beute dient neben dem Nahrungserwerb auch dem Ausleben des Spieltriebs und bei Jungkatzen dem Einüben des Jagdtriebs. 

Hierzu erklärt der NABU, dass die hohe Katzendichte in städtischen und dörflichen Randbereichen bei bestandsgefährdeten Vogelarten entscheidend zum Erlöschen lokaler Singvogel-Populationen beitragen kann. 

Unbestritten ist, dass der Anstieg der Katzendichte die verstärkte Bejagung von Kleinsäugern und Singvögel durch Katzen bedingt. Ein Kastrationsgebot verhindert auch die Verschärfung dieses Problems.

Zu 4.) Qualen verletzter oder kranker Katzen

Je höher die Populationsdichte, desto knapper wird das Nahrungsangebot für die einzelne Katze und desto größer wird der soziale Stress. Beides begünstigt erhöhte Krankheitsanfälligkeit. Leider wirken sich Sozialstress und Nahrungsmangel kaum auf die Vermehrungsrate aus. 

Ein weiterer Anstieg der Population frei lebender Katzen ist mit Sicherheit verbunden mit einem nicht nur gleichwertigen, sondern überproportionalen Anstieg erkrankter Katzen wie er jetzt schon von den Tierschutzvereinen bestätigt wird. Diese erkrankten Katzen gefährden die öffentliche Sicherheit nicht nur durch Gefährdung der menschlichen und tierischen Gesundheit, sondern auch durch ihre Leiden. 

Erheblich erkrankte Tiere sind zu versorgen, unabhängig von ihrer Eigenschaft als Fundtiere oder herrenlose Tiere, zumal deren Unterscheidung nicht immer deutlich gelingt. 

Zu 5.) Unzureichende Sicherstellung der Fundtierverwahrung
Die durch zum Zweck der Versorgung, aber auch der Entsorgung im Tierheim abgegebenen Fundkatzen, die saisonal bedingt auch Anhäufungen von Jungtierabgaben beinhalten, führen bei immer mehr Tierheimen dazu, vorübergehend Aufnahmestopps auszurufen. „Normale“ Fundkatzen werden dann nicht mehr aufgenommen. Die sich daraus ergebende Folge, dass für eine tatsächlich verloren gegangene Katze eine Rückführung in ihre bisherige Haltung verhindert wird, ist hochgradig tierschutzrelevant und entspricht dem Tatbestand des Aussetzens durch Unterlassen. 
Auch hier bedeutet eine Reduktion insbesondere der nicht in Haltung des Menschen aufzufindenden Katzennachzucht mittelfristig eine Besserung der Situation. 

Bewertung der Verhältnismäßigkeit:

Zweck eines Kastrationsgebotes auch für in Obhut des Menschen gehaltene Katzen mit Freigang ist die Bekämpfung der bereits erwähnten Probleme, die durch anwachsende Katzenpopulation mit Aufrechterhaltung einer hohen Zahl nicht kastrierter herrenloser Tiere entstehen. Ein öffentliches Interesse besteht sowohl an der Sicherstellung der Fundtierverwahrung als auch an der Verhinderung des weiteren Kostenanstiegs für die Fundtierverwahrung, Verminderung des sog. Katzenelends und der Eindämmung laufender Kastrationsaufwendungen für herrenlose Tiere. 

Ein Kastrationsgebot ist geeignet, da hierdurch die Erreichung des Zwecks bewirkt bzw. zumindest gefördert wird. Die Kastration frei laufender und draußen werfender Katzen mit der ständigen Produktion neuer, nicht in Obhut des Menschen befindlicher Katzen ist geeignet, die Zahl nachwachsender herrenloser und unkastrierter Tiere zu vermindern. 

Die Kastration ist erforderlich, da ein milderes Mittel bei freilaufenden, nicht zur kontrollierten Zucht genutzten Katzen nicht in gleicher Form zuverlässig wirksam ist. Nur die Verhinderung des Heranwachsens nicht in Obhut von Menschen aufwachsender Katzen ist geeignet, den ständigen Nachzug solcher Tiere einzudämmen. Anders als bei Tauben führt bei Katzen eine reine Fütterungseinschränkung nicht direkt zu verminderter Nachkommenzahl, sondern nur über das Verhungern potentieller Muttertiere. Ein Fütterungsverbot ist daher als nicht tierschutzgerecht anzusehen. Das Töten – in welcher Form auch immer - schon geborener Katzenwelpen verbietet sich ebenfalls aus Tierschutzgründen. Daher muss bereits die Schwangerschaft freilaufender, sich unkontrolliert vermehrender Katzen unterbunden werden. Die medikamentelle Empfängnisverhütung über Tabletten ist bei Katzen sehr schwierig, da Tabletten oft nicht angenommen werden und diese zur sicheren Applikation regelmäßig direkt in die Speiseröhre eingegeben werden müssen. Hierzu sind viele Tierhalter schon bei Wohnungskatzen nicht in der Lage. Auch sind die Nebenwirkungen der hormonell wirksamen Stoffe nicht ausreichend bekannt und natürlich verhindern die Stoffe nur zeitlich begrenzt die Fortpflanzungsfähigkeit. Nur der operative Eingriff verhindert zuverlässig und andauernd die Fortpflanzung freilaufender Katzen. 

Das Kastrationsgebot frei laufender Katzen ist angemessen, solange es sich auf Katzen beschränkt, die sich unkontrolliert vermehren. Tierhalter, die anderweitig dafür Sorge tragen können, dass eine unkontrollierte Vermehrung nicht erfolgt und ihre Katze somit nicht ursächlich zu der o.g. Problematik beiträgt, sind nicht betroffen. 

So unterliegen in Wohnungen oder im Hause gehaltenen Katzen selbstverständlich nicht dem Kastrationsgebot. Das gilt auch für solche Katzen, die Zugang zu Balkon oder Freisitz haben, sofern durch Netze oder ähnliches der Freigang und damit eine eventuelle unkontrollierte Empfängnis oder Niederkunft sicher verhindert wird. 

Durch zusätzliche Ausnahmen für Zuchtkatzen, bei denen der Halter gewährleistet, dass die Welpen in menschlicher Obhut geboren werden und verbleiben, wird für solche Zuchttiere der Freigang weiterhin ermöglicht. 

Probleme und Gegenargumente
· A: Fehlende Überwachungsmöglichkeiten bzw. Durchsetzbarkeit
· B: Gefahr des vermehrten Aussetzens von Katzen
A1.Fehlende Überwachungsmöglichkeiten bzw. Durchsetzbarkeit:

Rechtsvorschriften haben neben ihrer normativen Kraft auch wertbegründende und bewußtseinsbildende Funktionen. 
Sinn der Kastrationspflicht ist zunächst die Klarstellung, dass der Katzenhalter, der seiner Katze die Möglichkeit bietet, sich zu vermehren, die Verantwortung hierfür zu übernehmen hat. An Orten gehäuften Auftretens kann und soll aber auch regelnd eingegriffen werden.

Durch eine entsprechende Übergangsfrist (vorgeschlagen wird ein Jahr) bleibt jedem Katzenhalter ausreichend Zeit, seine Katze(n) kastrieren zu lassen und ggf. hierzu mögliche Rücklagen zu schaffen. Ein solches Vorgehen (betroffen sind ja nur "Privat"halter, und nur solche, die ihre Katze auch wirklich raus lassen; sowie Futterstationen) erlaubt auch den unterstützenden Vereinen und behandelnden Tierärzten eine entspanntere Haltung zur "Bearbeitung". 

A2. Wir haben kein Personal und kein Geld:

Es muss klar sein, dass kein Katzenkontrolldienst eingeführt wird. Gibt es ja auch nicht für Tauben- und Entenfütterungsverbot! Nur da, wo Probleme sind (und die wohl eh an das Amt herangetragen werden) wird eingegriffen
Die Verpflichtung richtet sich an Halter, die sollen das bezahlen. Mittelfristig soll das für die Kommune ja Geld sparen durch Verminderung weiter ansteigender Fundtierzahlen und verletzt oder krank aufgefundener Katzen
Trotz alledem ist die Verordnung kontrollierbar, es ist nur abhängig vom Aufwand.
Es existieren übrigens unzählige Rechtsvorschriften, die eher weniger als mehr kontrollierbar sind, z.B.

Strafvorschriften betreffend häusliche Gewalt
Verbote aus der StVO wie Verbot des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluß ("offizielle" Dunkelziffer Alkoholfahrten 1:300 bis 1:2000), Anschnallpflicht (anfänglich straffrei!), etc.
aus dem Vet-Bereich z.B. 

Freilaufpflicht bei Sauenhaltung,

täglich mehrmals länger dauernder Umgang mit einzeln gehaltenen Hunden

Meldepflicht für Hühner, Ziegen, Pferde

Impfpflicht Hühner, etc.
            - teil bußgeldbewehrt, teils nicht.
Eine totale Überwachung geht nie, ist also Totschlagargument (Handy-Verbot am Steuer!). 
B: Gefahr des vermehrten Aussetzens von Katzen:

Durch Übergangsvorschriften kann auch die Wahrscheinlichkeit eines vermehrten Aussetzens von Katzen nach In-Kraft-Treten der Vorschrift vermindert werden. Allerdings ist gerade das Aussetzen von Katzen Ursache unserer Regelung, denn faktisch (wenn auch leider noch nicht rechtlich) setzt derjenige, der seine Katze draußen werfen lässt und sich nicht um den Nachwuchs kümmert (also der Adressat unserer Kastrationspflicht) vorsichtig geschätzt 5 bis 10 Tiere pro Jahr aus - die Nachkommen dieser noch gar nicht mitberücksichtigt
Zusätzlich stellt sich die Frage, inwiefern ein Katzenhalter, der dieser Tierhalterverpflichtung nicht nachkommt, andere Halterpflichten (z.B. Behandlung im Krankheitsfall) wahrnimmt (klassischer „Ist nicht meine, ich füttere die doch nur!“-Fall). 

Weitere Fragen und Gegenargumente
1. Ist es nicht Blödsinn eine Vorschrift zu erlassen, die nicht geahndet wird. 

Nein, ist es nicht. Die Anschnallpflicht auf den Vordersitzen war die ersten 8 Jahre nicht Bußgeldbewehrt, sondern sollte zunächst ein Umdenken einleiten. Auch z.B. Vorgaben über die Hygiene in Tierställen sind nicht Bußgeldbewehrt. Dennoch ist die Klarstellung, dass Kot täglich entfernt werden soll, in der Vorschrift sinnvoll.

2. Bringt eine Kastrationspflicht denn was?

Jede kastrierte Katze hilft und ein Umdenken wird das sicher bei Einigen hervorgerufen. 

Das zeigen auch die Erfahrungen der Kommunen die schon eine Kastrationspflicht eingeführt haben.

3. Geht es nicht durch Aufklärung oder Beratung?
Nein! 

Empfohlen wird die Kastration seit mehr als 10 Jahren und es hat nichts geholfen. Zudem gibt es Bevölkerungsgruppen, die auch „für umsonst“ ihre Katze nicht freiwillig kastrieren lassen würden (Landwirte: “Ich brauch mindestens 20 nachkommen, da ja nur 2 das erste Jahr erleben.“; Baptisten: „Das hat Gott so eingerichtet, dann soll es auch dabei bleiben.“; Südosteuropäer: „Ich will mich frei vergnügen, dann soll das meine Katze auch können.“; Osteuropäer nutzen zudem oft nur Jungkatzen als Spielzeug ihrer Kinderschar, ältere Katzen werden ausgesetzt und nicht mehr versorgt). Genau diese Klientel produziert immer neue Katzen, die fleißig selbst dann an der Vermehrung teilnehmen oder Tierheimplätze besetzen.

Diese genannten Gruppen und andere sind völlig beratungsresistent. Helfende Tierschutzvereine werden abgewiesen und haben ohne Kastrationspflicht keinerlei Handhabe.
4. Aber eine kastrierte Katze verursacht doch auch Unfälle und fängt Vögel.

Ja, stimmt. Aber, unkastrierte Katzen und Kater haben ein Einzugsgebiet das durchaus einige Quadratkilometer umfassen kann. Gerade die Kater laufen während der heissen Zeit kilometerweit auf der Suche nach rolligen Kätzinnen. Durch die Kastration wird der Trieb unterbunden. Erfahrungen von Tierschutzvereinen zeigen, das kastrierte Katzen und Kater sich meist in der unmittelbaren Umgebung ihrer Heimat aufhalten. Vögel wiederum kennen sehr wohl die Gefahren die von Katzen ausgehen und bauen ihr Nest eher nicht in einem Garten in dem Katzen leben. Aber über Kilometer hinweg streunende Katzen stellen ein erhebliches Gefährdungspotenzial sowohl für die Vogelwelt als auch für den Starssenverkehr dar.
5. Führt eine Kastrationspflicht nicht dazu, das die Katze aussterben wird?

Eine Verordnung gilt nur für Katzen denen Freigang nach draussen ermöglicht wird und für Katzenkolonien denen ein Halter im rechtlichen Sinne zugeordnet werden kann. Katzen die im Haus gehalten werden sind von einer Verordnung nicht betroffen. Dort darf weiterhin jeder züchten oder vermehren. Die Verordnung soll  nur die ungehinderte und unkontrollierte Fortpflanzung im Freien verhindern.

Ergänzende Erläuterungen:
Zusammenrücken von Landwirtschaft und Siedlungsgebieten.
Nach wie vor ist es so, das in der Landwirtschaft oft gesetzeswidrig der Nachwuchs der Katzen getötet wird. Schlaue Katzen wandern ab und bekommen Ihren Nachwuchs dann in den Siedlungsgebieten. Dort werden sie dann als Fundtiere zu Lasten der Kommunen aufgegriffen. Das führt zu enormen Belastungen sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bei der Unterbringung. Erst die Kastrationspflicht kann dem ein Ende bereiten.

Mangelnde Rechtsicherheit für Tierschutzvereine.
Tierschutzvereine fangen bei gemeldeten Überpopulationen die Katzen mit Lebendfallen ein um sie nach Kastration wieder an ihrem angestammten Platz laufen zu lassen. Sie begegnen dabei immer wieder völlig uneinsichtigen Menschen wie oben schon genannt. Zur Zeit haben die TSV keine Möglichkeit die Kastration einzufordern. Im Gegenteil, wenn Ihnen aus Versehen ein Tier aus privater Hand in die Falle geht, machen sie sich unter Umständen der Sachbeschädigung schuldig.

Da es aber keine Kennzeichnungspflicht gibt können TSV überhaupt nicht feststellen ob es sich um eine private oder eine Streunerkatze handelt.
Animalhoarding:

Letzter bekannt gewordener Fall in Lemgo, 100 Katzen, und in Horstmar Kreis Steinfurt 40 Katzen.
Eine erst kürzlich erschienene Studie der amerikanischen Tierärztevereinigung definierte „Animal Hoarding“ folgendermaßen: 
- Akkumulation einer großen Zahl an Tieren, welche die Fähigkeiten der Person übersteigt, sanitäre und tierärztliche Minimalstandards der Tierpflege einzuhalten.
- Fehlende Einsicht in die Abnormität der konkreten Situation (Allgemeinzustand und Krankheiten der Tiere, sanitärer und allgemeiner Zustand der Wohnung etc.).
- Fehlende Einsicht in die negativen Folgen des Tiere Hortens sowohl für die Tiere wie auch für die eigene Gesundheit.
Auch wenn für die Mehrheit der Animalhoarder eine Kastrationspflicht nicht greifen würde, wird es dann zum Problem, wenn die Veterinärbehörden keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr haben. 

Hier noch der Link zum Gutachten über die Rechtmäßigkeit einer Kastrationspflicht von Herrn RA Dr. Küttner, Düsseldorf:

http://zergportal.de/pdf/Gutachten-Kastrationpflicht-Katzen.pdf
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